
Klaus-Martin Groth 
Die gentechnische Herausforderung. 
Taugt das Umwe1trecht zur Bewältigung 
sozioökologischer Risiken? 

Der )ljährige promovierte GEO-Redakteur sehnt sich nach einem »recht2.eitigen 
Unfall« . Vielleicht wären sogar »Katastrophen vonnÖten«. Allerdings nur solche, 
bei denen die Menschheit "Glück im Unglück« hat. Sonst ist es halt ihr Ende. 1 Auch 
im Frankfurter "POasrerstTand" hat sich ein(e) Dominique Mercier bereits »an die 
leichten Schauer gewöhnt«, die von den täglichen "Hiobs- und Horrorbotschaften« 
über Gentechnologie ausgehen, und fragt provozierend: • Was wäre schließlich eine 
neue Technik ohne den dämonischen Reiz der Apokalypse?«' Die Antwort liegt auf 
der Hand: jedenfaJls keinen Artikel wert. Aber zum Glück für alle, die im 
Umwelt bereich ihr Geld mit Schreiben verdienen, ist an Dämonie kein Mangel- im 
Gegenteil: -Natur« kann der Bio- und Gentechnologie unter dem Titel »Biocopia" 
gleich eine vierteilige Serie mit einer großen Zahl von Begleitartikeln widmen) und 
der BUND ein 27seitiges Posicionspapier: »Gedeih oder Verderb?' 
Der wesendiche Inhalt aB dieser Auseinandersetzungen mit einer neuen Technik ist 
die Beschreibung ihrer Möglichkeiten. Der _Horror« kommt dann von ganz allein, 
und er beschleicht einen selbst bei der Lektüre so trockener Zusammenfassungen, 
wie sie der ~Bericht der Enquete-Kommission ,Chancen und Risiken der Gentech­
nologie,,, des Deutschen BundestagesI darstelh, der als »Anwendungsbereiche der 
Gentechnologie« immerhin folgende gesellschaftliche Bereiche aufzählt : Biologi­
sche Stoffumwandlung und Rohstoffversorgung, Pflanzenproduktion, Tierproduk­
tion, Umwelt, Gesundheit, Hum:lngenetik (Genomanalyse und Gemherapie). 1n­
zwischeo - nur ein Jahr später - ist noch einiges hinzugekommen, z. B. die 
Bioelektronik. Und aJl dies findet - selbstverständlich - bereits start, so daß die Rede 
von »Bioropia« sich eher als eine Verharmlosung denn als eine Warnung darstellt. 
Eine Profession hat der "Horror« allerdings noch nicht ergriffen: die Juristen. Erst 
1986 haben sie überhaupt die Gentechnik -a.ls Rechtsproblem ... entdeckt.6 Vorher 
wähnte man sich hier "im rechtsfreien Raum«?, harte allenfalls .. Rechtsfragen«t. 
Doch flink wie die Jurisprudenz nun mal ist, hat sie mit dem Problem auch gleich 
die Lösung: "das Recht der Gentechnik.,,9 Vorersl existiert es noch im Kopf eines 
.. wissenschaftlichen Mitgliedsa jener bereits zitierten Enquete-Kommission, aber 

, Jurgm NeUe, Wir brauchen d~ Glück im Unglück, GEO ,0/87, S. I~l(. 
1 Domlnlque Mcrcler, Lelclue Sch.uer über den Rücken, Pfl~(crmand Nr. 17i (1987), S.16f. 
} S.bl1le Rosenblm, Biotop'" NA 1lJR Nr. 9/&7 und ,e"dem Ion laufend. 
4 Bcmh.nllFrcmulhlW.ckcrlZimmemunn, Gentocbnolog .. - Gtdeih oder Verderb? BUND-POSItionen 

Nr. 16, BOM ,,87' 
5 BT.Drs. lo/677j · 
6 Winkr, Gentechnik als RcchlSproblem, DVßI '986, S. 58\ H. 
7 ,Holm.nn, Biotechnik, GeDlhcr.lp'~, Genmanipu~tlon - Wiss",,«haJ. im rCclHs{rCICo Raum, JZ 19ß6. 

S. lBff. 
8 Lukes u. a. (Hr'g.), Rcchufro.ge" der Gentechnologie. Köln 1986. 
9 Deul.<ch, n ... Rech, der Gentc.;hnolog.~ ,,87. ZRP ,,87, S. }OS If. 
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schon demnächst wird es als »Gesetz über biologische Sicherheit« auch die Welt des 
positiven Rechts betreten,JO So einhch ist das - und von" Verderb« keine Spur. 
Nun mißtraut der jurisrische Praktiker narürlich traditionell nicht nur der technizi­
stischen Regenbogenpresse und den professione!len Moralaposteln, sondem auch 
seiner eigenen Zunft. Hilfe wird ihm dabei gewöhnlich von den kritischen Soz.ial­
wissenschaflen zuteil. die in solchen Fällen bisher immer bereits ihr hismrisch­
materialistisches Messer gewetzt und fein säuberlich die ideologischen Wucherun­
gen entfernt hatten. unter denen dann das dialektische Gebein der weiteren gesell­
schaftlichen Entwicklung 2.Utage trat. Allein ; In diesem Fall finden wir weit und 
breit nicht einen einzigen Autor, der uns einen systematischen analytischen Zugang 
zum gesellschaftlichen Problem »Gentechnik. eröffnet. Da bahnt sich erwas an, was 
von seiner gesellschaftlichen Umwälzungskraft her die Mikroelektronik in den 
Scharten stellt und an Risikopotencial die (»friedliche«) Nutzung der Kernenergie 
übertrifft, und keiner guckt hin. 
Das Desinreresse hat natürlich Grunde. Sie liegen vor allem darin, daß sich die 
Gemechnik bei ihrem gegenwärtigen Anwendungsstand selbst bei näherem Zusehen 
kaum von dem unterscheidet, was man zur Abgrenzung ,. Biotechnik~ nennen 
könnte, obwohl dieser BegriH eigenrlieh auch die Gentechnik umfaßt. Sie differieren 
dementSprechend auch weder in ihrer Zielsetzung noch in ihrer Analytik, sondern 
lediglich in ihren Mitteln. Beide richten sich auf die Optimierung von Lebewesen 
und ihrer Fortpflanzung. Die eine allerdings macht an der Grenze des Zellkerns -
und damit der Art - halt, die andere nicht. Biotechnik - also Zucht, künstliche 
Besamung, ln-vitro-Befruchtung etc. - gibt es schon lange, und sie sorgte erst für 
Schlagzeilen. als sie auch auf den Menschen anwendbar wurde. Und vor allem dieser 
Umstand steht einer sozial- und damit auch rechtswissenschafdichen Aufarbeitung 
der Gentechnik im Wege ; die Fixierung auf den Menschen als .Opfer« anstelle der 
Analyse seiner Rolle als Täter. Von dieser Fixierung wollen wir uns zuerst befreien 
(1.). Das öffnet den Blick auf die gesellschaftliche Funktion der Gentechnik in den 
nächsten 20 Jahren. Dabei kann heute vieles natürlich nur sehr spekulativ und von 
einem Juristen dariiberhinaus kaum hinreichend fundiert beschrieben werden. Aber 
als Diskussionsanstoß muß dies genügen. 
Die Gentecnnik wird in den nächsten J ahnehmen - nach der Mikroelektronik - als 
zweites Kind der ,.Produktivkraft Wissenschaft« - und damit ebenso unbemerkt wie 
früher diese - eine weitere .industrielle Revolution~ in Gang bringen (lI.). Die 
sozialen Folgen werden sich diesmal allerdings nicht auf bestimmte Schichten der 
Gesellschaft begrenzen lassen, sondern ganze Länder - vor allem der südlichen 
Hemisphäre - erfassen . Und sie werden keine nur ,.sozjalen~ Folgen im klassischen 
Sinn sein. sondern »sozialökologischeo:, Mit der Umwälzung der Landwinsch;1fr 
und der Lebensmittelproduktion wird eine durchgreifende Veränderung sowohl der 
noch vorhandenen "Naturlandschaften« als auch - und vor allem - der ~Kulturland­
schaften« einhergehen (lU.). Zugleich wird es zu einer neuen Form von Umweltein­
wirkungen kommen. die das Leben nicht wie die bisherige »Pollution« vermittelt 
über die Umwelunedien, sondern unmittelbar erfassen: "Artenschmutzc (IV.). All 
dies verweist - schon wegen seiner globalen Dimension. aber auch wegen des 
Tempos der Emwicklung - den traditionellen gesellschaftlichen Steuerungsmecha­
nismus des bürokratischen Rechtsstaats in eine Nebenrolle. Gleichwohl soll wm 
Abschluß der Versuch gemacht werden, diese Rolle etwas genauer zu beschreiben 

10 Ocr Begrifl St:unrnl vOn dcr Enquctt-Komm,s<oon (vgl. cbd. S, lS6 H. Anm. 5). Zu d.n Einzelhclten el.(lCt 

neuco Regelung vgl. Gen.,-uuschet Infonn~uonsdienst (GID), )011988, S. 4. [n D:incm.,k gib, os b<re,<S 
eIn cntsprechendes Gesetz: \'gI . GID '91<98&, S, 9. 
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(V.), um Hinweise darauf zu erhalten, ob cs in Zukunft vielleicht doch lohnend sein 
könnte, ein Drehbuch für sie zu verfassen (VL). 

1. Der Mensch als Opfer 

Eine neue Teehnik bewegt die Phancasie am ehesren in dem Bereich, in dem sie auf 
den Menschen selbst anwendbar ist. Das schlägt sich auch in der jurisrischen 
Diskussion über Bio- und Gentechnik nieder. Sie har bis heuee im wesentlichen nur 
das zur Kenntnis genommen, was den Menschen und sein gesellschafdiches Zusam­
menleben direkt betriffc. Praktisch relevant sind hier einmal die in den letzten Jahren 
aus der Tierzucht ~uf die menschliche Fonpflanzung übertragenen Techniken der 
künstlichen Besamung (heterologe Insemination) einschließlich der Erhaltung von 
dessen Befruchrungsfahigkeit außerhalb des Körpers (Samenbanken), der gesteuer­
ten Erzeugung und Isolierung von Eizellen und deren Befruchtung ~in-vitrQ« 

(~Retortenbaby«), die Einpflanzung befruchteter Zellen bei Dritten (»Leihmutter-) 
und die Erhaltung ihrer Überlebens- und Wachstumsfähigkeit außerhalb des 
menschlichen Körpers (Embryonenforschung). All dies ist traditionelle Fortpflan­
zungstechnik und hat mit Gentechnik nur dadurch etwaS zu tun, daß es als 
"Servicewissen« Vorausserwng für gentechnische Eingriffe ist. 
Gleichwohl handelt es sich n~tür1ich - wie Blankenagel zu Recht anmerkt - um ein 
"ernstes Thema«" . Es unterscheider sich dadurch allerdings nicht von anderen 
traditionellen familien- und persönlichkeitsrechdichen Themen wie etwa der Pro­
blematik des nichtehelichen Kindes oder der Sterilisation. Und wer die Debatten 
über solche Themen in den 50CT und 60er Jahren nachliest, wird feststellen, daß sich 
nicht nur die Argumcllte in weiten Teilen wiederholen, sondern daß auch die 
Struktur der Argumenration ähnlich ist. Es handelt sich eben io Wahrheit um einen 
~grundrechtlichen Normalfall~Jl, der interessen- und ideologiegebunden lOver­
mumm[~ wird: früher mit dem moraltheologischen Postulat der Heiligkeit der 
ehelichen Zeugung und heute mir dem ethischen Postulat der Unantastbarkeit der 
Menschenwürde auch durch ihre konkreten Träger. 
Dies trifft weitgehend auch auf die Anwendung der Gentechnik auf den Menschen 
zu. Hier haben sich bisher in der Praxis nur diagnostische Maßnahmen durchge­
Setzt, die auf den Techniken der Genomanalyse beruhen. Es handelt sich im 
einzelnen um genetische Beratung von zukünftigen Eltern, pränatale Diagnostik, 
Neugeborenen-Screening, öko- und pharmakogenetische Beratung von Risikoper­
sonen und die Anwendung von genomanalytischen Methoden bei Arbeitnehmern, 
Versicherungsnehmern und im Rahmen von Strafverfahren. I) Die Zahl der Analy­
sen geht schon jetzt jährlich in die Hundemausende mit stark steigender Tendenz, 
und an der Vervollkommnung und Automatisierung der aussagekräftigsten Me­
thode, der »DNA-Analyse .. , wird intensiv gearbeitet. 
Wie jede neue Technik aktualisiert auch diese eine große Zahl von Konflikten, deren 
bisherige rechtliche Lösung teilweise ihre "Geschäftsgrundlage« verliert. Da muß 
der mediz.inische Datenschutz neu überdacht werden, und zwar in beide Richtun­
gen: EinerseitS h::mdelt es sich um Daten von einer so umfassenden, lebenslangen 

I I AICXV1dcr ßbnken.gel, GentcchnologJe und Menschen .... ürde. Über di< S,upulerung VOn JUlUuschcm 
SachverSl.md und gesundem Menschcnvemand anl:ißlich eIne, ernsten Themas, KJ 41r9ß7, S.379. 

" Ebd., S. J H6. 
IJ Vgl. lH-Drs. lo/6671, S. 14011. 
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.250 und darüber hinaus auch Dritte (Verwandte, Kinder) betreffenden Aussagekraft, 

daß sie weit mehr noch als sonstige Patientendaten des Schutzes bedürfen. Anderer­

seits stellt sich gerade wegen der Aussagekraft der Daten das Problem der Informa­
tion, und zwar sowohl des Betroffenen selbst und seiner Verwandten (gibt es ein 

Recht zur. Unwissenheit« oder umgekehrt eine Pflicht zum Wissen?) wie auch von 

Dritten (Arbeitgebem, Versicherungen etc.). 
Neu thematisiert wird auch das Abtreibungsproblem: Welche Ergebnisse einer 

pränatalen Genomanalyse berechtigen bis zu welchem Zeitpunkt zur Abtreibung, 

und ist es ethisch überhaupt vercretbar, Diagnostik *mit dem Ziel der Abtreibung" 
zu unternehmen?'4 Vor allem die Möglichkeiten der frühzeitigen Geschlechtsbe­

stimmung des Kindes'! läßt diese Frage auch für die Gegner einer Bestrafung der 

Abtreibung wieder relevant werden. In ihrer Struktur neue Rechtsprobleme entste­

hen in diesem Bereich jedoch nicht. 

Das wird anders, wenn man die Möglichkeit gentechnlscher Eingriffe in das Erbgut 
menschJieher Zellen miteinbezieht. Man unterscheidet hier die »somatische Thera­

pie~ und die »Keimbahntherapie., soweit sich dieser Eingriff auf lebende bzw. 

lebensfähige Menschen beziehe. Davon abzugrenzen (und in diesem Zusammenhang 

nicht z.u thematisieren) ist die Einbringung menschlicher Gene in das Erbgut 

anderer Lebewesen bis hin zur Erzeugung von Chimären. Ziel der beiden genannten 

gemechnischen Therapieformen ist die Beseitigung genetisch bedingter Krankheiten 

durch Ersetzung des "kranken« durch ein »gesundes« Gen. Bei der somatischen 

Therapie erfolgt dies für ein bestimmtes Zellsyslem (2. B.; Knochenmark) und 

betrifft nur das Individuum. Bei der Keimbahmherapie wird dagegen der ~Dcfekt" 

im Erbgut selbst und damit seinerseits vererbbar beseitigt. Die theoretischen 

Voraussetzungen für heide Therapie10rmen liegen inzwischen für einige erbliche 

Krankheiten vor; es bestehen jedoch noch eine große Zahl von Problemen der 

Umsetzung der Erkenntnisse, deren Lösung noch einige Jahre in Anspruch nehmen 

dürfte. 
Wihrend die somatische Therapie keine anderen Rechtsprobleme aufwirft als erwa 

die Organuansplamation oder ähnliche kompensatorische Therapien. führt die 

Keimbahntherapie zu einem prin.zipiell neuen Konflikt: der Frage. ob ein ~nütz.­

liches« menschliches Tun aufgrund des untrennbar mit ihm verbundenen »schäd­

lichen« Begleirwissens unterbleiben soll. Diese Frage stellt sich allerdings nur, wenn 

man sich über die prinzipiellen ethischen Bedenken gegen Eingriffe in die mensch­
liche Keimbahn hinwegsetz.t, was man unter juristischen Gesichtspunkten jedoch 

schon deshalb tun sollte, weil auch in diesem Bereich keine gesellschaftlich konsens­

fähige Begründung für eine soziale Ethik erkennbar ist. Dann aber gibt es auf den 

ersten Blick aucb keinen Grund, einem selbst unter einer schweren Erbkrankheit 

leidenden Elternpaar den Wunsch nach einem gesunden Nachwuchs 'Zu verbieten . 

Wenn gleichwohl die nahezu einhellige Meinung in der Literatur sich für ein Verbot 

der Keimbahntherapie ausspricht und die Enquete-Kommission sogar deren Straf­

barkeit fordert, so hängt dies weder mit dem direkt verfolgten Zweck noch mit dem 

Einsatz bestimmter Miuel zu diesem Zweck zusammen, sondern mit der abstrakten 

"Schädlichkeit. dieser Mittel selbst. Die Enquete-Kommission formuliert das Pro­

blem unter Verweis auf mehrere amerikanische Auroren so: 

.Mi! der technischen Möglichkeit der Keimbahn-Gentherapie wird gleichz.eitig das wissen­
schaftliche und technische Potential für eine ,Nach besserung' der biologischen Konsutution 

'4 Vg/. da:<u das ablehnende Sonde .... ocum von Reller. ßT-Drs. 10/6671. S. 1 B I. 
'1 Mi. Hilfe der ChononblopSlc WIrd dies demnach" bereIts In der 7. SChw31Igerschalts .... ocbe möglich 

stln, vgl. BT-Dn. lo/667J' S .• ~8 m. w. N. 
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des Menschen bereitgestellt. E~ besteht die Gefahr, daß genau mit diell'm Schritt das Tor Zu 
einer Konstruktion des ,Menschen nach Maß, aufgestoßen wird .• " 

Ohne daß dies deutlich gemacht wird , wägt die Kommission sodann die Gefahr mir 
dem - relativ geringen ll - therapeutischen Nutzen einer Keimbahntherapie bei den 
bekannten Erbkrankheiten ab und kommt zu dem Ergebnis: 

. Auch diejenigen Kommissionsmitglicder. die nicht jeden Eingriff in die Keimbahn ohnehin 
als unzulässige Verfügung über die menschliche Natur betrachten, sehen also hinreichende 
Gründe. solche Eingriffe gegenwänig zu unterbinden .« 'ß 

Sollte sich der Gesetzgeber dieser Wertung anschließen IS, und den geforderten 
Straftaebestand schaffen. ist somit auch dieses Problem mit den klassischen Mitteln 
des Rechcs gelöst. Und es gibt keinen Zweifel. daß man auf diesem Weg ~uch gleich 
die Herstellung von Chimären mit überwiegend menschlichem Erbgut und von 
Mensch-Tier-Hybriden verbieeen kann. 
Wer die Frage der Gencechnik also vorrangig unter dem Gesichtspunkt des Men­
schen als Opfer diskutiert, wird in der Tae keinen Grund für besondere Sorgen 
finden. Im Prinzip ist hier hei der Rechcswissenschaft alles in gueen Händen, und die 
von Blankenagel festgestellte Uneinigkeit in den meisten Einzelheiten gehört be­
kanntlich ebenso zum juristischen Geschäft wie die von ihm bei einigen Autoren 
beobachteten »juristischen Rundumschläge« .19 Nur sollee niemand glauben, wir 
hätten die Probleme der Geneechnik auch nur ansatzweise gelöst, wenn wir einen 
rechtlichen Weg gefunden haben. das menschliche Erbgut vor ihr zu retten. Im 
Gegenteil: Gerade wenn der Mensch als Art so weicerexistiert, wie er ist, wird die 
Gentechnik für die Welt - und damit auch für ihn selbst - die größee Gefahr. 

1I. Der M emch als Täter 

Niemand besereitet heute, daß die Mikroelektronik eine qualitative Umwälzung der 
Produktivkräfte, eine »zweite industrielle Revolution" hervorgebracht hat. Das war 
z:u Beginn ihrer Entwicklung anders: Kaum einer hat die Wirkungen realistisch 
prognostiz.iert. Die Mikroelektronik beruhte eben im Gegensatz etwa zur Nurzung 
der Kernenergie nicht auf einem bestimmten, zeimahen wissenschaftlichen Erkennt­
nissprung, sondern enc1altete ihre umwälzende Kraft gerade durch die technische 
Zusammenfassung und Optimierung einer Vielzahl von zum Teil seit langem 
vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Hier hat die Formel von der »Pro­
duktivkraft Wissenschaft. ihren Ursprung und ihre Berechtigung. Gleichwohl 
handelt es sich im Ergebnis um einen die ganze Gesellschaft umfassenden, vom 
Kapital ausgehenden sozialökonomischen Vorgang, dessen Stellenwert allerdings 
trotz der weithin sichtbaren winschaitlichen und sozialen Folgen immer noch nicht 
voll erfaße ist, wie sich an den vielen Theorien von der »post-indusrriellen« oder gar 
.post-materialistischen« Gesellschaft zeigte.'o Bei realistischer Betrachtungsweise 

16 BT·Ors. 10/ 6671. S. 187 m" VCrwCIO auf Anderson. flet,eher und nn den Dade. 
17 In OculSchhnd gib I es nUr Cl. ,Ue 3 Jahre tlMn FoIl, der den Ellern überhaupt kCUlC Altemallve zur 

Kelmbahn·Genlher'plc In!!, vgl. BT·Or>. 10/66750 S. 186. 
IS BT-Drs. 10/6671, S. 189. 
ISa Die Ab"cht h,erzu hat d,s Bundeshbmcl1 durth Beschluß vom 4.5.1988 nochmals .wdrück~ch 

bckriiIugt. 
'9 KJ4I' f 987, S. 39> f. 
~o Vgl. l. Kern (Hrsg.), Probleme d~r postJndus(riell~o G.s~lIschl{', Köln 1976 mit umfangrelcben 

VerweIsen .,u! die ,ltere LIteratur (KahnlWiencr. BeU ctc.). Zur Knlik vgl. J.hfllcke. Suatsver3agen, 
München 1986, S. 1)1 H. m. w. N., der allerdings Immer noch an der Vision eInes .Nachmdu51nalismus. 

lJl 
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zp befinden wir uns lmmer noch auf dem Weg der Industrialisierung der Weltgesell­
schaft; ein Ende ist nicht abzusehen." 
Die Gentechnik hat nun nahezu alle Eigenschahen. die erforderlich sind. damit es 
erstmalig oder erneut zur Umwälzung der vorhandenen Produktions bedingungen 
in vielen gesellschaftlichen Bercichen und damit zu einem neuen Industrialisierungs­
schub kommt. Betroffen ist vor allem die LandwirtSchaft und damit jener Produk­
tionsbereich, in dem ca. Y; der Weltbevölkerung tärig ist. Wer sicn die Liste der 
heute schon angelaufenen oder unmittelbar bevorsrehenden Veränderungen im 
Bereich der landwinschaftlichen Produktion ansieht, bekommt eine Ahnung von 
dem, was an Umwälzungen bevorstehe. Die Gentechnik ennäglicht die Verände­
rung pflanzlicher Inhalrsstoffe. die Nährwenverbesserung von Proteinen und die 
Verbesserung ihrer Verarbeitungsqualität. die Veränderung von Fetten zur indu­
striellen Verwendung. die Herstellung herbizid- und teilweise auch schädlingsresi­
scemer Arten, die Bekämpfung von pflanzlichen Krankheitsertegern und Schädlin­
gen durch neue »natürliche~ Feinde. die biologische Stickstoffixierung, die Verbes­
serung der Phocosyntheseleistuog, die Veränderung der Bodenmikroorganismen 
und damit der Standortbedingungen. die Veränderung der Standonanforderungen 
der POanzen selbst. die Herstellung transgener NU12.tiere in allen nur denkbaren 
Varianten , die Nutzung von Pflanzen und Tieren wr Herstellung industrieller 
Rohstoffe und schließlich die Nutwng von Mikroorganismen, Pflanzen und TIeren 
für Zwecke der industrieUen Produktion und ~ Umweltreparatur~ in den Bereichen 
Rohstoffversorgung, chemische Industrie, pharmazeutische Industrie eLC." 
Selbst wenn man unterstellt. daß die Folgen all dieser Veränderungen für das 
ökologische Gleichgewicht der Erde aufgefangen werden könnten (dazu unten IIl. 
und IV.). so sind allein die mit einer solchen "Revolution« im Bereich der Produk­
tivkraft Boden einhergehenden sozialen Brüche und Widersprüche schon besorgnis­
erregend, vor allem. wenn man bedenkt. daß diese im Gegensatz zu den Folgen der 
bisherigen» Industrialisierung« der LandwirtSchaft in den westlichen Indusuiestaa­
ten nicht mit Milliardensubventionen 1

} gemildert werden können -..bei uns nicht, 
weil die Summen nichr mehr sreigerungsf:ihig sind. und in der 3. Welt nicht, weil 
von vornherein hierfür kein Geld zur Verfügung steht . Damit wird die Bevölkerung 
dort ungeschützt den über den Weltmarkt auf sie vermittelten Bedingungen gegen­
übersteben: PreisverfalJ, Auswechslung traditioneller Feldfrüchte durch industriell 

.1. eones denkb,ren .Sun.nos. dcr gesdJsch.hJichen Enlw,cklung f~"h.lr. lmmcrlun SIeht cr, .uß die 
rc.Jismchere Altem,u\·. wohl der .Supennduslru\;smw" 1St. 

" Gcgenwän'g lebe nur c.l . 'I, der WeJrbevölkcrung In Sl3.1len, die ll, "mdwUllliSJert. be.u,c.hnc, werden 
können, w>hrend für die übngen lj, die lndus,na.li.<,erung noch bcvorsl.ht oder gerade begonnen hat. 
Hit eine .nacnmdus!ndlc« Gesellsch31, gib, es schon d~sh.Jb keme Chance. weil die für eine .Durchrn­
dusmalislerung« der Welt erlord~r~ehe Sleigerung der RohslOflerzeugung um ca. das ,oraehe (geg~n' 
w1nig verbtluehen Y, der Menschen Cl. Y • •. lIer Robs,offe - vgl. BT-PlenJr-Prot. 911 'j, S. 7j78), 
sdbs[\Icrständlich auch CUle weu",e lndustrral",uung der lndus'ncsl .... lcn <"!"Zwmgt., die näm~eh nur 
übu ca. y, der gcgC!1winig verarbeue(en Roh.<lolf. sdbsr verfügen. Es gibl bis),.r kein elnz'ge' 
AnUlchcn d:uür, d.1l die Mehrheit der Entw,eklungsländu bereu wäre odcr gc-zwung.n werden konnte, 
zugunSlcn c'nCt .n.ch,ndusmdlen. Enrwlcklung In den hoc!undusrm.JislCrw1 S=len auf eme eIgene 
mdw,riclle En<wicklung zu vCrllehten . Die dadurch en .... teb.nd.n , hrute noch kaum .bschälZharen 
Umwelcprobleme werden d~n ein weuerer Grund sem, 1Vll"\lm Ditn ... nd d .. lnduSlric:syslcm WIrd 
verlassen konnen: Es Wird keine global durchse,zbare Ahemallv. zur industneUen ßdümpfung der 
Umwehprobleme geben, w,e sie h,u'e be, uns unter dem Strchwon . UmweinechnoJog"le« bcr"'l' üblich 
151 (vgl. 'm euuelnen: H.-P. Lübcr. Umwelt und TechnologIe, Ch>llce fur die Zukunh, HambU(g '987 
«>WIe K. Rohng (Hrsg.), Umwd'J>O~,ik als Tec.hDolog,epolitik, Hofge>sm.r 1987. E. bleib, d.bel: 
lndusuiesyslcm Wld Kapll.ali,mus werden ers! dann • • ulgehobm« wcrd~n können, wenn SIe vollend .. 
SInd. Und b .. dahm 'SI noch ern we".r Weg. 

li VgJ . im ernzeInen BT-Du. 10/6675, S. 17 H. 
> J Im H,ushaJ, der EG füt '986 w>rCn z. B. >0,4\ Mrd. ECU (rund 46 Mrd. DM) als Agratsubvcnuonen 

vorgesehen. 
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verwertbare Welcmarktware. Zwang zu neuen, ebenfalls industriellen Produktions­
methoden mit erheblichem. Kapitaleinsatz, Entwenung guter landwirtschafdicher 
Standorte zugunsten derjenigen, über die die großen Agrarkonzcrne ungehindert 

verfügen können etc. 
Es ist dem Minderheitsvotum der Grünen im Bundestag zum Bericht der Enquete­
Kommission'~ zu verdanken, daß diese und viele andere zu erwartende s02.iale 
Folgen der Gentechnik umfassend themansierr worden sind. Allerdings haben die 
Grünen encspreehend den »Hagener Beschlüssen« ihrer Bundesdelegicrtenkonfe­
renz vom Februar r 9&6 daraus die politische Forderung nach einem vollscändigen 
Stop der Gentechnik in Forschung und Anwendung abgeleitet und sich damit in 
diesem Bereich die Politikfähigkeit weitgehend wieder genommen. Gentechnik läßt 
sich in jedem mittelmäßig ausgestatteten Krankenhauslabor betreiben; ihre Anwen­
dung ist praktisch nicht kontrollierbar. In einer Welt, in der es der geballten Macht 
der westlichen lndustriestaaten nicht einmal gelingt, die Herstellung und den 
Vertrieb von Heroin und Kokain zu verhindern, ist die Forderung nach einem 
Forschungs- und Anwendungsstop für eine so leicht handhabbare neue Produktiv­
kraft nicht nur naiv, sondern sogar verantworrungslos. Die Frage ist vielmehr, ob es 
politische und rech dielte Mechanismen gibt, die eine solche Umwälzung sozial und 
(was sogleich noch zu erörtern sein wird) ökologisch verträglich kanalisieren 
können. Es mag sein, daß die menschlichen Gesellschaften da2.U nicht fähig sind. 
Dieses Ergebnis kann man jedoch nicht de""tisionistisch vorwegnehmen;" der ein­
zige politisch veramwortbare Weg ist, mit detaillierten Forderungen nach einer 
solchen Kanalisierung in die Diskussion 2.U gehen und dann jeweils die konkreten 
Widersprüche :z.u bearbeite.n, an denen diese Forde.rungen zu scheicern drohen. 
Hinsichtlich der dargestellten sozialen Probleme kann dabei teilweise auf Erfahrun­
gen z.urückgegriffen werden, die bei der Durchset2.ung der MikroelekLronik ge­

macht wurden und lmmer noch gemacht werden. Das Problem der Gemechnik liegt 
allerdings darin, daß die sozialen Folgen trotz ihrer Dramatik die geringeren sind. 
Das Hauptproblem liege in den ökologiscben Auswirkungen. 

J lJ. Die Natur als Opfer 

Man kann vermuten, daß die Erde gegenwärtig von ca. 2.5 Millionen Pflanzen- und 
Tierarten bevölkert wird'6 - unter Einbeziehung der vielen noch nicht bekannten 
Mikroorganismen im Boden. im Meer und in den Lebewesen selbst könnten es 
jedoch auch wesentlich mehr sein. Über die EntwickJungsgesetze dieser Arten und 
ihr ökologisches Zusammenspiel wissen wir nur sehr wenig. Was wir dagegen sehr 
gut beobachten können, ist die Tatsache, daß die gegenwärtige Form der Auswei­
tung, Intensivierung und Industrialisierung der Bodennutzung durch den Menschen 
zu einem hinsichtlich der Zeitdimension weltgeschichtlich einmaligen Anen­
schwund führt. Der Verlust wird allein für die Zeit von [9~o-lOOO im Bereich der 
bekannten Arten auf 500000 geschätzt.') Eine Neuentwicklung und selbst eine 
Anpassung von Anen ist innerhalb eines vergleichbaren Zeitraums für die Natur 

l..j vgl . BT-Dr<. 'o/6nj, $.}' 5 a. 
1 s Wos Im übrigen ,uch zu Widersprüch.<"n fühn: In c~ncr Gesell.eh.I" In der eme vcrantwonungsqolle 

HandhabuDg rucht durchsetZbar " ... IS. ein Verbo, wohl auch luum dureh •• tZb>t . 
26 Vgl. Global >000. Der Bcntht an den Präs,denlen, Frankfuf! '984, S. 824 . 
'7 VCI. ebd. Eiruge amerihnlsche Wisunschaftler h. ben diese Sch31zung als zu llIedng knt,sler. u~d 

z..hlen bis zu I MiUionen Anen für den glelcben Z<:"","um genanm. 
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unmöglich, Es steht heute schon {est, daß die Einführung gentechnisch verändereer 
Nutzpflanzen und der dazu erforderlichen - ebenfalls genrechnisch induzienen -
.. Begleittechnik« den Anenschwund nochmals dramatisch erhöhen und damit un­
sere Natur ebenso wie die vorhandenen Kulturlandschaften erneut grundlegend 
verändern wird. Die großflächige Kultivierung einer gegen Totalherbizide resisten­
ten Pflanze bedeutet das Ende einer unvorsceUbar großen Zahl von anderen pflan­
zen und Bodenorganismen. Schädlingsn:sistenzen und veränderte Standortanforde­
rungen von freigesetzten Pflanzen können über deren. Verwilderung« großflächige 
Biotopveränderungen zur Folge haben . Die Aufgabe von "unproduktiven~ natürli­
chen Kultivierungsstandonen zugunsten solcher, die für gentech.nisch veränderte 
Pflanzen (und ihre Besitzer) besser geeignet sind (bis hin zur Verlagerung der 
Kultivierung »in die Fabrib), verstärke die schon heute bekannten Folgen von 
Dekultivierungen wie Erosion, Anenverminderung, Verwüstung etc. nochmals in 
großem Ausmalt 
Der Anenschwund ist gerade dann, wenn man sich ins gemcchnische Zeitalter 
aufmacht. bereitS als solcher ein unwiederbringlicher Verlust an ~Rohstoff" .• Gen­
banken« dürften kaum in der Lage sein. diesen Verlust zu kompensieren, solange 
wir zum größten Teil gar nicht kennen, was wir vernichten .li Der Anenschwund 
hat weiterhin wsammen mit den anderen Auswirkungen der Industrie Folgen für 
die Umwelnnedien Luft, Wasser, Boden und damit auch für das Klima und 
rückgekoppelt für die noch vorhandenen Biotope, die heute erst an5.3tzweise 
sichtbar werden . Alles deutet jedoch darauf hin. daß sie durch sich gegenseitig 
verstärkende Reaktionen und den zunehmenden Verlust von Pufferungsfähigkeiten 
bedrohlich sein werden. Zu erwarten ist vor allem eine Veränderung der globalen 
Niederschlagsmuster. was zu neuen sozialen und ökologischen Problemen in den 
betroffenen Regionen führen wird. 
Das gegenwänige politische und rechtliche Instrumentarium zur Steuerung der 
dargestellten problematischen Formen der Bodennutzung und zur Venneidung 
negativer Effekte ist selbst in den Industrienationen unterentwickelt und in den 
Entwicklungsländern gar nicht vorhanden. Neuansätze wie z. B. die »Bodenschun­
konzeption« der Bundesregierung blieben bisher scbon \lor ihrer praktischen Um­
setzung im nationalen Gestrüpp der entgegenstehenden Inreressen hängen. Die 
Regelungstendenz läuft darüber hinaus sowohl national (vgl. § 19 Abs. 4 WHG) wie 
auch auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft dem einzig erfolgversprechen­
den Ansatz, nämlich einem umfassenden .. Verursacherprinzip« entgegen : Der Ver­
zicht auf ökologisch problematische Bodennutzungen wird entschädigt und damit 
gerade ein Anreiz zu deren Verstärkung an anderer Stelle geschaffen . Eine »Haf­
tungspflicht 41 (1.. B. der Pflanzenschutzmittelhersteller, -vertreiber und -anwender 
für Grundwasserkontaminationen) gibt es praktisch bisher nicht. Mir der Einfüh­
rung der Gentechnik wird sich jedoch auch das Hafrungsproblem verschärfen. Dem 
zeigt sich die Diskussion bisher auch nicht ansatzweise gewachsen. Nachgedacht 
wird zur Zeit lediglich über die Haftung bei »Unfällen«. Kaum einer der in diesem 
Abschniu dargestellten Eingriffe einer gentechnisch induziereen Produktion dürfte 
unter diesen Begriff subsumierbar sein. Die Natur bleibt - zum Schaden des 
Menschen - weiterllin wehrlos . 

• S Im übngcn gehen .merik.>.nlSche Wissenschaftler d~\'on ,us, daß die dem natiirlichen E\'Dluuonspro~eß 
entzogenen Genproben ,ehr schnell >\"etahtn. und deshalb narürlichem Malen.1 mehl mohr verglelch­
bar smd, was VOr allem ihre Verwendung im BereIch der ",dinonellen Zuchlung unmöglich mlc.llt . 
Auch h,er können wir also WIeder bwbachten. wIe ",ne ncue Tec.lmi.k ell1 bew:u,nc5 ,H.ndwcrk. 
v.rn;ch~t . 
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IV Artenschmutz 

Schon sehr frühzeitig hat man erkannt, daß die gentechnische Forschung, Produk­
tion und (gezielte) »Freisetzung« gentechnisch veränderter Lebewesen zu Sicher­
heitsproblemen ganz neuer Art führen. Alle bisner bekannten vom Menschen 
herrührenden Umweltkontaminationen sind begrenzt durch die Menge des freige­
setLten Stoffes. Der Stoff ist dariiberhinaus immer schon unterhalb der »Gefahren­
schwelle« identifizierbar und in der überwiegenden Zahl der Fälle auch in seinen 
wesentlichen Umweltauswirkungen qualitativ und teils sogar quantitativ bekannt. 
Lebewesen können sich dagegen bei entsprechenden Umweltbedingungen venneh­
ren; im Extremfall reichen einige wenige für die Kontamination des ganzen Plane­
ten. Weiterhin ist der Nachweis des »Emweichens« von gentechnisch veränderten 
Arten in vielen Fällen schwer und im Bereich der Mikroorganismen häufig über­
haupt nicht zu führen, was zur Folge hat, das "Lecks. im System eines Labors oder 
einer Produktionsanlage kaum zu entdecken sind. '9 Man hat also im Gegensatz zum 
Umgang mit chemischen oder radioaktiven StOffen selbst für den Routinebetrieb 
keine direkten Überwachungsmöglichkeiten. 
Das größte Problem liegt jedoch darin, daß wir so gUt wie gar nichts über die 
Umwclteigenschaften von gentechnisch hergestellten Lebewesen oder Teilen von 
ihnen, über das Verhalten der bei der Herstellung verwendeten ~ Vek[Qren« oder der 
dabei freigesetzten Gensequenzen wissen.)O Wahrend natürliche Mutationen nur in 
ganz kleinen Schritten ablaufen können und dabei langdauemden Selektionsprozes­
sen unterliegen und umgekehn der Umwelt einen langen Anpassungszeitraum 
lassen, ist das technisch beliebig weitgehend veränderte Gen bis zu seinem Entwei­
chen oder seiner Freisetzung vor Selektionen geschützt und (im Falle der gezielten 
Freisetzung) sogar mit besonderen Überlebenseigenschafcen ausgestattet. Im übri­
gen können - wie das Beispiel Aids zeigt - auch natürliche Mutationen bzw. 
Standortänderungen natürlicher Arten)' zu schwerwiegenden Folgen führen, so daß 
man zumindest sagen kann, daß wir uns anschicken, die biologischen Gefahren 
emiger hundemausend Jahre natürlicher Evolution in den nächsten zwei Jahrzehn­
ten künstlich zu produzieren . Da die menschliche Art in ihrer heutigen Fonn selbst 
nur einige hunderttausend Jahre alt ist, weiß niemand, ob sie dieses Experiment 
überlebt. 
Die Sicherheitsfrage ist somit weit mehr noch als bei der Kemenergienutzung die 
entscheidende Frage der Gentechnologie. Dies ist zu Beginn der gentechnischen 
Forschung auch erkannt worden, und bereits 1974 warnten elf bekannte Molekular­
biologen in einer aufsehenerregenden AnLeigenkampagne in amerikanischen Wis­
senschaftszeitschriften vor den Gefahren.!' Nach langen Diskussionen erließ die 
amerikanische Gesundheitsbehörde Sicherheitsrichtlinien für die Forschung mit 
rekombinanten DNA-Molekülen. Diese Richtünien leglen das auch heute noch 
geltende Sicherheitssystem (für Forschung und Produktion in geschlossenen Syste­
men) in seiner Grundstruktur fest. stellten damals allerdings wesentlich schärfere 

'9 Vgl. BT-Drs. 10/677S, S. 109· 
30 VgJ. ebd. $.'991.,108, 'J1fi. 
J 1 Dic These, daß A ,d,· Viren genle<:hn,schc Produk" $('en, Wird zwar unm" WIeder ,· .. treten (zuletzt 

noch Im Sommer 1987 von Rilf!on), durfte .ber wohJ lUcht haltbar 'eln (vgl. Im einzelnen Sp'egei Nr. 91 
1988). Of/en ist jedoch "'eHerhin, ob es .ICh um ~Ine neuze,,~ch. MU~~l)on handeh od.r nur um eme crst 
Jeut $utr(indmd~ .StandortVcrl.gerung • . Andere BelSPleiC on der Literatur (vgl. Natur J/88, S. S6 mll 
",weren Nachwei.en) für die katastrophalen Foll/,cn. die solche Sundorrverlagerungen h.ben können , 
sUld die ZigeunermOtte. die K.iIJ.r-Bi~nc, der Nilb.rsch, det Kasunlennndenkrebs, die aU"I";IIi.<~he 

Wddlw>Ulchenplage. die Ulmenkrankhell, der ZllfU-<brlnd ete. 
II Berg, P. el .1., Poteoual Biohaur<h oJ RccombUlam DNA Molecules. ,n: Sc,c.ncc ,Ss (1974), S. 303. 
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Anforderungen. als sie heute üblich sind. Es handelt sich um ein abgestuftes System, 
das aus unterschiedlichen Kombinationen eines »biologischen", und eines »physika­
lischen« Containments besteht. Unter biologischem Containment versteht man 
dabei die Verwendung von Lebewesen als Träger der gentechnisch veränderten 
Erbsubstanz. die nur unter Labor- oder ProdukLionsbedingungen lebensfähig sind, 
beim Entweichen also grundsätzlich abS[erben. Selbst bei den heute ve.rwendeten 
»Sicherheitssümmen« verschiedener Bakterien und Pilze lJ gibt es hierfür jedoch 
keineo sicheren Beweis. Gleichwohl hai man in den USA und auch in der BundeHe­
publikl4 die Sieherheicsstandards - insbesondere die Anforderungen an das physib­
lische Containment (also die ~Diehtigkeit" des Systems) - kontinuierlich gesenkt. 
Die Enquete-Kommission begründet dies folgendermaßen: 

»Eine über lojährige Grundlagenforschung mir diesen Sysremen (d. h. den üblichc.rweise im 
Labor verwendeten Wirt-Vektor-Sysremen. K. M. G.). in der weltweit unzählige Gcnuaflsfcr­
experimente durchge.fuhrt wurden, hat keinerlei Hinweise auf die hypothelisch angenomme­
nen neuen R..isiken ergeben. Diese Forschung. die unrer besonderen Schul2maßnahmen ablief, 
harte implizit die Funktion einer Sicherheitsforschung. Es iSI überaus wa.hrschcinlieh, daß 
R..isiken erkennbar geworden waren, wenn es sie gäbe .• " 

Dieses Zitat offenbart die ganze Begrenztheit eines .,fachwissenschaftlichen« Sicher­
heitsdenkens. Warum reicht ein Zeitraum von 10 Jahren angesichts der bekannten 
Langsamkeit der Evolution aus, um Risiken ~erkennbar. werden zu lassen? Was 
bedeutet es, daß die Sicherheicsforschung nur "implizit« war? Doch wohl nichts 
anderes, als daß man eben nicht jedem Durchfall und jedem Nervenleiden des 
Laborpersonals oder der Umgebungsbevölkerung nachging und nicht jedes Abwas­
ser und jede Abluft bis zur unend.lichen Verdünnung forschend begleitete. Wer 
gegenwärtig verfolgt, wie die amerikanischen Gesundheitsbehörden mit dem mehr 
als nur .impliziten« Risiko der Aids-Infektion von Blutern in den Jabren 1981/8} 
umgingen l6 , dem muß bei der Vorstellung, daß im Bereich der Gcnr.echnik »expli­
zite« Sicherheitsforschung bisher kaum stattgefunden hat, das Grausen kommen. 
Dies gilt umsomehr, wenn man sich klar macht, daß die Feststellung der Enquete­
Kommission lediglich für die »üblichen« Wirt-Vektor-Systeme gilt. Die Kommis­
sion selbst beschreibt jedoch ausführlich die Probleme, die darin liegen, daß ständig 
neue Systeme »üblich« werden und daß darüberhinaus auch die Techniken selbst 
einem ständigen Wandel unterworfen sind. [nsbesondere die Arbeit mit ZeIlkultu­
ren (die unbekannte endogene Viren enthalten können»)], mit Retrovirenli und das 
Auftreten von krebserzeugenden Onkogenen gehört zunehmend zum Alltag der 
Gentechnik, ohne daß hierzu selbst "implizit . ein lojähriger Sicherheitsvorlauf 
behauptet werden könnte. Es ist deshalb auch unumstritten, daß ein »Restrisiko" 
bleibt; dieses wird jedoch von der Enquete-Kommission als »sozialadäquat" einge­
stuft und ist damit für die Bevölkerung hinzunehmen .)? 

Hinzu kommt, daß alle gentechnische Praxis bisher Laborpraxis war; es gibt auf der 
Welt erst wenige Produktionsanlagcn auf gen technischer Basis. 
[0 DeucscWand ist die erste in den Jahren 1985/1987 teilweise genehmigt worden 

H Vgl. Im emzelnen ßT-Drs. !0/677r. S. 196. 
H Be. uns wurden In Anlehnung"" die am.rikaruschen RlchtliDlen .m 15 . Febr. 1978 die .Rid .. lin,en zum 

Schu<z vor GeI'}'ren durch on-vllro-neukomb'noen" Nukleln>3urcn •• 'ngdühn. die gegcnwänig m der 
j . F.1Ssung vorliegen (vgl. Anh,ng 3 der IlT-Ors. '0/ 6775). 

H BT-Drs. ro/6Tl\. S. !95. 
}6 Vgl. den Vornbdruck von Randy Shihs. Was h.ben Wir uns nUr angCWl, SpIegel 1I1r988, S. 104 ff. 
}7 Vgl. BT-Drs. !0/6775. S. !98. 
38 VgI, ebd. 5. '99 sowIe Reglne KoUek. SicherhclI.Supektc der cxpenmenlellen Arben mll Ru,ovltr,n, on: 

Kollck u . ~. (Hrsg.), Die ungekl.nen Gdahrenporcnuak der Gcnlechnolog"', München 1986. 
39 Vgl. cbd. 5.209; ebenso Rit.1 SÜ:lSmulh. vgl. GID }O/!98B, S+ 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1988-3-247 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 08:10:34. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1988-3-247


und noch nicht in Betrieb. Eine verwaltungsgerichdiche Entscheidung über die 
dagegen erhobenen Rechtsmittel steht unmittelbar bevor und wird erstmalig in 
Deutschland Auskunft über die Einschätzung des gentechnischen Gefahrenpoten­
tials durch die Rechtsprechung geben.~o 
Noch viel weniger umgrenzbar als das Sicherheitsrisiko gentechnischer Forschung 
und Produktion ist das Risiko der bewußten Freisetzung gentechnisch verändener 
Lebewesen. Hier wird einmal direkt in die natürlich oder hiscorisch gewachsenen 
Biotope eingegriffen, ohne daß die Folgen für das Ökosystem vollständig bekannt 
sind. Was das bedeutet, wurde oben schon ausgeführt.<o, Aber auch direkte Sicher­
heitsgefahren durch freigesetzte Mikroorganismen, Tiere und Pflanzen sind nicht 
ausgeschlossen . Dabei zählt der denkbare Fall, daß sich zum Zwecke der Aldasten­
sanierung ausgeselZte öl fressende Bakterien über unsere Heizölranks hermachen, 
eher noch zu den harmloseren. Aber auch hier gilt, daß die Gentechnik nur einen 
kleinen AU5schnin dessen, was sie mit der Veränderung eines Gens bewirkt, 
überhaupt kennt und dementsprechend Fragen z. B. nach der Gefahr »verschlepp­
ter« endogener Viren, der unbewußten Freisetzung von Vektoren bei der bewußten 
Freisetzung von damit verändenen Lebewesen etc, alle nicht abschließend geklän 
sind. Die Enquete-Kommission hat sich deshalb schließlich auch zur Forderung 
eines fünf jährigen Moratoriums zumindest für die FreiseLZung von Mikroorganis­
men durchgerungenY Umgesetzt ist diese Forderung bis heute nicht .~' Fest steht 
allerdings schon jetzt, daß es ein absolutes Moratorium ohne Ausnahmeregelungen 
in der Bundesrepubllk nichr geben wird.<J Das aber heißt. daß wir in absehbarer Zeit 
nicht nur mit den vorhandenen und den durch natürliche Evolution neuentstehen­
den Arten werden leben müssen . Der Mensch setzt zur letzten denkbaren Form des 
Umwelteingriffs an : Er produzien Arr.enschmutz: als kontinuierliches ~Scbwund-« 
und »Abfallprodukt« bei genr.echnischen Forschungen und Produktion, als unkaJ­
kulierbare Emission bei Stör- und Unfällen 4< und schließlich als kontinuierlichen 
Eingriff in die Umwelt durch Freisetzung im Wege des Experiments, der landwin­
schaftlichen Produktion , der» Umweltsanierung« ecc. Der »achte Tag der Schöp­
fung«<! hat begonnen. 

40 Es handelt SIch um .,M Anbgc ..toe Finm HO<chst zur Produk"on von Human-Insulin mll HilI ... vOn 

genteehnJ"h verandenen Coli-BaJuentn, vgl. zU den Einzcllwlcn GID 19"988, S_ 2}_ 

40' Vgl. AbschnItt [11. sowIe ~wjt2Iich: lluerry Lavoux, Imp.tts :tue I'tnvlronnemen, des Bio,echnolo­
gleS, Pans/ Bonn/London 1987. 

4' BT-Drs.lo/677S. S.l}!. 
4~ Er"" Gesel~cnlwiinc dee Grüncn .uf der ButS der Empfehlungen der Enque'e-Komnussion Sind Ul deo 

hessISchen und den b2ynschcn L:andug clngtbrach" Sie h.hm don Jedoch wemg Chancen, vgl. Im 
etnzdnen GID 1~;'98 8 , S.8, 

H Rita Süssmulh hat in einem K.bmerube"cht ohne Widerspruch des UmweltmlnlSters für di" Möglich­
k",en VOn Au<nahrnen plädicn, Noch weuergehend die In VorberCllung bcfind~che EG-Richt~nlC Lur 
Frejselzuog. vgJ. G]O loh 988, $, 5, 

H Es gibl bISher Im Berotch der Geotechnik noch nlch, elJJJDaI AnsiiI-"c, die Im A tomr.eh, und nn sonsugen 
Uldu<tneUen S,örhJlrecht en[wlckehen Methoden der Sieherheu-'1J1aJyse und Risikoabsch,"zung zu 
ubemchmen (vgl. ,m elnzc!nCn Breuer, Der Störflll Im Atom- und ImrrusslOnsschutzrecht, WiVow 
'981. S_ z'9 fl. und Hansmann, Si~herhnlj;(ord<rungen im AtOrn- und Imm;'stonsschutzrecht, DVBI. 
'981, S, 898). Dem~ntsprech.nd gib, ~ ouch noch keme emsttunehmende Untcrsuchung d,nib.r, Wlt 

groß d:os Risiko eme< gentcchnlSchen .. GAU. e,gent~eh Wirklich ISl, jeweils be'Logen .uI die einzelnen 
Projckte wie Alds-Impfnof/hemcllung, Militäriorschung. großtechrusche InsulinhemeUung .. c. Für 
den Ietl-lgenannlen Fall wurden L, B. Risikoun,ersuchungen erSt lDl Widerspruch,verhhren und lUch 
don nur ili lllcUluraww.rrung vorgenommerl. 

41 SüddeuLSch. Zeitung vom 17.1.1,88; ebenso, Der Stern vom '7, }-88. 
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V Die Gentechnik im Umweltrecht 

Als die Juristen die Gencechnik wals RechtsprobJem",6 erkanoten, stellten sIe 
zugleich fest, daß gegenwärtig kein Rechtsgebiet eine zufriedenstcllende Lösung der 
don jeweils durch die Genteehnik aufgeworfenen Probleme anbieten kann. Die 
einzigen fachspezifischen Regelungen, die es gibt, sind die ~Richtlinien zum Schutz 
vor Gefahren durch in-vitro-neukombinierte Nukleinsäuren«47, die jedoch keine 
eigene normative Kraft haben, sondern lediglich für solche Projekte Geltung 
erlangen, die sich durch Beantragung von Forschungsmitteln der Bundesregierung 
ihnen unterwerfen. Es liegen zwar darüber hinaus Selbstbindungserklärungen der 
Universitäten und der Industrie vor; diese sind jedoch insbesondere im Bereich der 
Freisen.ung wenig wen, weil hier der "Täter .. jeder beliebige Anwender gentechni­
scher Produkte sein kann. Darüberhinaus würde ein Verstoß gegen die Sdbstbin­
dungserklärung auch keinerlei Sanktionen auslösen. 
Noch problematischer als die mangelnde Rechtsnormqualität der Richtlinien ist ihre 
inhaltliche Unbestimmtheit. Es fehlt jede Form der sonst aus dem Technikrechc 
bekannten Normung; es sind weder Emissions- noch lmmissionswenc noch Meß­
methoden festgelegt; die Richtlinien sagen weder etwas über die Dauerhaftigkeit 
von Sicherheitseinrichtungen noch über die Überwachung außerhalb des arbeitsme­
dizinischen Bereichs, es sind keine Sicherheitsanalysen vorgesehen und keine Stör­
fallmeldepflichten, keine besonderen Haftpflichten und keine Rücksrellproben oder 
sonstige EigenkontroUen. Die technische Umsetzung der Richtlinien ist somit 
weitgehend in das Beueben ihrer Anwender gestellt. Diese werden von der ~Zentra­
len Kommission für biologische Sichcrheü. (ZKBS) überwacht - ein beim Bundes­
gesundheitsamt (BGA) angesiedelter Club von Fachleuten und Vertretern gesell­
schaftlicher Gruppen,48 dessen »Anwendernähe~ noch größer ist als die vergleichba­
rer kern technischer Sicherhe.itsbeiräte. 
Es ist gegenwärtig schon abzusehen, daß sich an dieser rechtlichen Konstruktion der 
Sache nach auch in Zukunft nichts ändern wird. Die Bundesregierung will7-war dem 
Vorschlag der Enquete-Kommission~9 folgen und die »Riclnlinten« auf eine norma­
tive Grundlage scellen. Vorgesehen ist jedoch nur ein .Stammgeserz«, das weitge­
hende Verordnungsermächtigungen an die Exekutive enthält,lo die ihre Regelungs­
kompetenz sodann wiederum an die ZKBS oder vergleichbare Gremien weitergeben 
wird . Auch an der zentralen Stellung des BGA soll nichts geänden werden, obwohl 
damit die ökologischen Zusammenhänge schon aus insututionellen Gründen zu­
gunsten der direkten Aspekte der menschlichen Gesundheit in den Hintergrund 
treten. 
Im Vorgyiff auf das Geserz hat der Bundesrat im Januar 1988 immerhin beschlossen, 
durch eine Änderung der 4- VO zum Bundesimmissionsschutzgesetz eine Genehmi­
gungspflicht nach §§ 4 H. BImschG für alle gen technischen Produktionsanlagen 
einzuführenY Mangels jeglichen technischen Regelwerks in diesem Bereich läuft 
dies jedoch wiederum nur auf die Einschaltung der ZKBS hinaus. Immerhin ist es 
aufgrund einer von Hessen ausgehenden Initiative gelungen, entgegen den Vorstel-

46 Vgl. Wil\l~r, DVBL J~86, S. jS) If. 
47 VgJ. Anm. J~. 
48 Vgl. im .,nlelaen Nr.!4 du .RichtiinJen .. . <, BT·Drs. Jo/6nl, $.189. 
49 Vgl. BT-Drs. 10/6771, S. 290. 
jO So schon die Enquete-Kommission, vgl. ~bd. (Anm. 49) und nunm,-hr .ueh die Bundesgc,undhcJ!smlnl­

Slonn, vgl. GID Nt. Joh 988, S. 4. 
5' Vgl. BGBI.!. vom '5 . j . 1988. 
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lungen des Bundesumweltministeriums alle Produktionsanlagen in das förmliche 
Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung aufzunehmen. 
Es deutet sich damit für das "Recht der Gencechnik«ll eine Struktur an, die der des 
geltenden Atomrechts und seines praktischen Vollzugs sehr ähnlich ist. Die »gro­
ßeo« Vorhaben werden im Verfahren mit ÖHendichkeitsbeteiligung genehmigt. 
wobei die Sachnormen weitgebend einzelfallbezogen von den beteiligten Kreisen 
selbst entwickelt werden. Der übrige alltägliche Umgaog wird einer Selbstregulie­
rung durch Sachverständigengremien überlassen, die vom Bundesgesundheitsamt in 
gleicher Weise wie die Keminduscrie von dem neu zu schaffenden Bundesamt für 
Strahlenschutz und kerntechnische Sicherheit »verwaltet« werden, ohne daß hiermit 
eine wesentliche inhaltliche Einflußnahme verbunden sein dürfte. Die Herstellung 
eines ausreichenden Sicherheitsniveaus ist bei diesem System ebenso wie bei der 
Kerntechnik Sache der Gerichte, die sich bei dem gegenwänig in der obergerichcli­
ehen Reciltsprechung deutlichen Trend zur Stärkung der exekutivischen Veram­
wonung lJ weitgehend zurückhalcen werden. Sonderprobleme - wie sie vor allem im 
Bereich der Freisetzung zu erwanen sind - werden auf der Ebene der »Fachgesetze« 
(BSeuchG. TierSeuchG. TierschutzG. DüngemittelG. PflSchG. BNuG, Landes­
wasserG, ArzneimitteIG, ChemikalienG etc.) »gelÖSt" . H Der gemeehnische Rechts­
alltag kann beginnen. 
Gegen die Übernahme der atomrecbrliehen Regelungstechnik in das Sicherheits­
recht der Gentechnik gibt es nun allerdings unabhängig davon. wie man politisch 
zur »friedlichen Nutzung« der Kernenergie einerseits und der Gentechnik anderer­
seits steht, z.wei prinzipielle Einwände. Der erste bezieht sich auf das zu regelnde 
Risiko selbsL Die Sicherheitsgefahren der Kemenergie sind weitgehend bekannt. Sie 
sind .. eindimensional ,, : Nur eine Form von Emission tritt auf, nämlich Radioaktivi­
tät; deren biologische Wirkungen sind weitgehend abschät1.barll • und die zur 
Risikosteuerung verwendeten technischen Systeme sind grundsär-i.lich berechenbar. 
Das Kemenergierisiko fügt sich somit strukrure!.l in die ~ejt Beginn der industriellen 
Revolution auftretenden technischen Risiken ein l6 und übersteigt diese nur in der 
räumlichen und zeitlichen Dimension. 
Die gcntechnischen Risiken haben dagegen eine ganz andere Qualität. Sie sind 
»mehrdimensional« : Es gibt Wirkungskeccen mit zirkulärer Kausalität. Eigendyna­
mik und Interventionen anderer Systeme. Weiterhin wissen wir über die ökologi­
schen Wirkungen wenig; eine Steuerung durch technische Systeme ist bei der 
physikalischen Sicherheit nur eingeschränkt, bei der Freisetzung überhaupt nicht 
möglich . 
Aber auch auf der Seite des .. Nutzens« der Technikanwendung und der erst bei ihrer 
Kenntnis möglichen gesetzgeberischen Abwägung stellt uns die Gemechnik vor 
neue Probleme. Nuh der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts!7 muß die 
Grundentscheidung zur Einführung einer neuen risikoreichen Technik vom Gesetz­
geber getroffen werden. Dies setzt eine Abwägung voraus. Bei der Kernenergie ist 
die mögliche Gewinnung von elektrischer Energie und Prozeßwänne gegen die 
gesellschaftlichen Kosten und Risiken abzuwägen. Da mögen 1960 beim ersten 

51 Dcut",h, ZRP '987, S.305/1. rekloml." .ls .w!SSensch~[tliche, Mi'glied. der Enque'e-KommlS;lon 
diesen litel sogl6ch umSl3ndslos rur die Gesctzgebungsvorschlage der Kommls.uon . 

51 Vgl. BVerwGE 7'. jooff. 
H Vgl. zu den Ein7.dhe,,~n Win,cr. ~. a. O. (Anm. 6). 
55 Streit btSleh. e>genLlich nur noch tm BereICh d .. -genn!;"n. Strahlenbclastung ",nerhalb des Schw.n­

kuog.<b~rtlch.< der UmgebungsstrlhJung. 
f6 Zu den G.mno~cilen vOn A,omrech, und lmmlS$lonsschutuech. und ih,cn Un.er$dne<len im 

Bereich der RiSlkobewäh.igung vgl. die L,teratur Anm. H. 
57 B VeriGE ~9, 89. 
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Beschluß über das AlOmgeserz noch Unsicherheiten bestanden haben. Diese waren 
aber nicht prinzipieller Narur, sondern hatten eher den Charakter von ,.Unschär­
fen«; die Grundsuukrur war vorgegeben und damit auch eine »Nachbesserung~ S8 
bei verändertem Stand der Technik möglich. 
Bei der Gentechnik ist eine Grundentscheidung, die diese Technik "als solche~ in 
die Abwägung einstellt, bei seriöser Betrachtung nicht möglich. Auch die Befürwor­
ter müssen eingestehen, daß es FäUe der Nutzen-Risiko-Abwägung gibt, die eindeu­
tig negativ ausfallen. Die bereits dargestellte Entscheidung der Enquete-Kommis­
sion gegen die Keimbahn-111erapie ist hierfür nur ein Beispiel. Umgekehrt werden 
auch die Kritiker einräumen müssen, daß sowohl Fälle einer Reduzierung des 
Risikos praktisch auf N u!1S9 wie auch Fälle eines eindeutig überwiegenden Nut­
zens~o denkbar sind . 
Bei Berücksichtigung dieser beiden prinzipiellen Einwände drängt sich die Frage 
auf, ob es überhaupt eine denkbare rechtliche Struktur gibt, die eine verantwortliche 
Regulierung dieser neuen Technik möglich macht. Die Antwort ist gegenwärtig nur 
schwer zu geben. Wir wissen nicht nur zu wenig über die Gentechnik, wir wissen 
auch zu wenig über die Möglichkeiten und Grenzen rechrlicher Regulierung von 
Technik überhaupt. 

VI . Sozioäkologisches Risiko und Recht 

Die Frage, ob die moderne Technik überhaupt noch rechtlich "domestizierbar« ist, 
wird seit einigen Jahren zunehmend wissenschaftlich diskutiert.6

' Dabei wird meist 
die grundsätzliche Sceuerungsfähigkeit vorausgesetzt und dann von der einen Seite 
gefordert, sie solle zugunsren "marktkonformer" Steuerungselemente zurücktreten; 
die andere Seiee verlang< dagegen ihre Anreicherung um inhaltlich demokratische 
und ökologische Planungselemente. Die Rechtssoziologie hat sich an dieser Debatte 
bisher nur sehr abstrakt mit der systemtheoretlsclten Frtlgestellung beteiligt, ob 
Recht als "selbstreferelHielles ~ informationelIes System überhaupt Wirkungen auf 
die anderen gesellschaftlichen Subsysteme ausüben kÖnne.6l Nun nehmen bekannt­
lich Abgeordnete, Verwaltungsbeamte und Richter nahezu täglich Einfluß auf die 
verschiedenen Formen gesellschaftlicher Umwelteinwirkungen, und sie run dies 
überwiegend im Namen des Rechts. Ich will deshalb die interessante Fragestellung, 
ob es auch im syscemtheoretischen Sinn ~Recht" ist, zurückstellen und stattdessen 
der Frage der Effektivität dieser Einwirkungen in bezug auf die Risiken der 
Gentechnik nachgehen . Hier sind in letzter Zeit nämlich grundsätzliche Zweifel 
auch von anderer Seite geäußert worden, die praktischere und deshalb ernstzuneh­
mendere Konsequenzen als die systemtheoretischen Debatten erfordern. Insbeson-

S8 Aufgrund clner _On der SPD-6und~slag,frakuon o.i.bcmommcncn Nonnenkomrollkl.ge der lruheren 
HesSlSchcn L.>ndcsrcg,crung h'l hIerüber demnächst erneut d3' BVerfG unler dem GeSIChl5punkt der 
. PIUtooIUO'l",i{(<<h,f\u zu C11tschc,dc-n. 

59 Dies l!t z. ß. n,ch ",elle'.n Sichcrhell.$fo(5chungen bel be~tvrvntcn höheren Pflanzen dcnkbu_ 
60 D;es I" vor :illern lür den BereIch von Impf .. oifcn zu diskuucren , wobeI gecenwiirug In der öffen.li chcn 

O'.!<.u •. \Jon A;J., ,m Vordcrgrund >lehl . Von o.hnlicher Bcdcun..ns ko nn, •• uc.h <on M.iliu,.-Impl .. oll 
sein. den es möglicherweIse auch nur .ul genl<chruscher Grundlage geben WIrd . 

61 Vgl. die NachWeISe bCI Rllner Wolf, Das Recht un Schallen der Technik, KJ Jf'9S6. 5. 14\ rl., Ißsbe •. 
Anm. '5, .6, '7. 

61 Vgl . vor illern Niklas LubmlI\[\, ÖkologISche Kommumk,uon. K.>nn die modeme Gesells<:h. h SIch ~uf 
ökologllchc Gefährdungen einstellcn?, Opl.dcn '986 und dnu; Stel.o Breue" Ist Umwelll.ecstörung 
übcrhaupt vermeIdbar, Merkur Jg-40 (,,86),5 . 68. fl. 
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dere Rainer Wolf hat im Anschluß an die soziologische Theorie der »Risikogesell­
schaft,,6) die »Antiquienheit des Rechts«6.! in derselben nicht nur behauptet, son­
dern auch an vielen Beispielen aus dem Umweltrecht belegt. Die auf polizeiliche 
Gefahrenabwehr zugeschnittene Rechtsanwendung durch Behörden und Gerichte 
wird durch eine ingenieurwissenschafdiche Risikobeuneilung substituiert. Im Ge­
wande von naturwissenschaftlichen Definitionen der Grenzwene und Restrisiken 
übernimmt sie auch potentielle Wenentscheidungen über die Grenzen des individu­
ellen körperlichen Wohlbefindens und des sozial wlerierbaren Risikos. Bisher ist es 
den von Verfassungs wegen eigentlich zu diesen Entscheidungen Berufenen noch 
nicht gelungen, das dadurch verlorene Terrain wiederzugewinnen. Die Legislative 
bleibt tatenlos. die Exekutive schauspielen durch ihre politische Führung Eigenin­
itiative vor. während sie in Wahrheit weiterhin den ingenieurwissenschaftlichen 
»Sachzwängen<, folgt, und die Gerichte schwanken zwischen Dezisionismus im 
Gewande des gesunden Menschenverstands und einer mit dem gleichen Argument 
begründeten neuen richterlichen Zurückhaltung.6l 

Da wir aus Gründen. die ich oben bereits angedeutet habe. noch lange in der 
industriellen Risikogesellschaft werden leben müssen. hilft uns angesichts dieses 
Tatbestandes keine deren Zwänge negierende ~ökologische« Rechtstheorie weiter.66 

Worum es startdessen geht. ist. das Recht in seinen praktischen Dimensionen 
(Verwaltungsrecht, Ha{mngsrecht, Prozeßrecht, Gesellschaftsrecht) wieder auf die 
Höhe seiner Zeit zu bringen - und das heißt im Bereich der Gentechnik auf die 
Höhe eines globalen sozialökologjschen Risikos. Das heißt Abschied nehmen von 
den klassischen Begriffen der Gefahrenabwehr und -vorsorge, der Zurechcnbarkeit 
und des Verschuldens. des Individualrechtsschutzes und des Rechts auf »freie« 
Organisation der Verantwortung und Kontrolle bei industriellen AnJagen. Das 
"Recht der Gentechnik" wird - wenn es denn wirklich »Recht~ sein soll und nicht 
nur eine politische Freigabeentscheidung - keine ~Genehmigung" im klassischen 
Sinn (mit entsprechenden Bestandsschutzgarantien) mehr kennen, sondern nur noch 
»Arbeitserlaubnisse". Diese werden neben anlagenbezogenen vor allem »ablaufbe­
zogene« Vorkehrungen zur Risikominimjerung enthalten, die vor allem in einer 
umfangreichen Sicherheits forschung mit vorgegebenen Evaluationsverfahren beste­
hen müssen. Das Vorhaben wird also nicht mehr erst genehmig. und dann durchge­
führt. sondern in einem beständigen Rückkopplungsprozeß auf seine Risiken 
einerseits und seinen Nutzen andererseits überprüft. Das Recht organisiert diesen 
Prozeß im Dreieck Verwaltung - Träger des Vorhabens -, Betroffene und Gerichte 
und gibt Rationalitätskriterien für die jeweils zu treffenden Entscheidungen vor. 
Die politische Simation ist für eine solche Rückeroberung des Umweltschutzes 
durch das Recht nicht eben günstig. Zusätzlich fehlen uns allerdings auch noch 
wichtige Vorklärungen, um ein solches Konzept überhaupt ernsthaft vertreten zu 
können. So ist völlig offen, ob und wie die gegenwärtig im Rahmen der Vorsorge­
und Minimierungskonzepte einseitig zugtmstcn der Verwaltung und zulasten der 
vom Bürger anzurufenden Gerichte verschobene Entscheidungsbalance durch Vcr­
bandsklagerechte oder ähnliche Verfahren wieder funktionsfähig hergestellt werden 
könnte. Und selbst wenn das gelänge. stellt sich das Grundproblem, welche 
inhaltlichen Rationalitätskriterien denn an die Stelle der gegenwärtigen ingenieur­
wissenschaftlichen Risikoabwägungen treten sollen. Wer die gegenwänige Diskus-

6) Ulnch Beck, Rtsikogesellschaft. Auf dem Wog ,n eine and.re Modeme. Fraokiun 1986. 
64 Rainer Wolf. Zur Anuqu,enhcu d"s Rechts In der RisikogescllschaIl, ,no Lev"lhan '986. S. 357 11. 
6) Vgl. im c",~cln.n die Bdege bei Wolf (Anm. 64), S. 379-384 und (Anm. 6l) S. 1.49-1)8. 
66 VgJ. Im ~,n~elne.n Wolf (Anm. 64), S. )S4/f. 
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sion um die ,.UmweltverrräglichkeitSprüfung« verfolgt, deren Zweck - wenn man 
sic ernst nimmt - in gcnau jener Herstellung einer rationalen Entscheidungsgrund­
lage hinsichtlich konkreter Umwelteingriffe besteht, hat hier wenig Grund zur 
Hoffnung. Auf die Frage nämlich, nach welchen Kriterien in einem solchen 
Verfahren Belange wie 1.. B. (um nur einige wenige zu nennen) Artenschutz, 
Ressourcenschonung und menschliches Wohlbefinden regional und global bewertet 
und abgewogen werden sollen, wenn sie - was unter den gegebenen gesellschaftli­
chen Verhältnissen die Regel ist - nicht deckungsgleich sind, haben auch ökologisch 
Engagierte bisher keine überz.eugende Lösung anzubieten. Die Gentechnik läßt uns 
nicht mehr viel Zeit, Wege zur Erarbeitung von Aneworten auf solche Fragen z.u 
finden. Sonst werden wir nämlich bei ihrer weiteren gesellschaftlichen Durchset­
zung auch in Zukunft gar nicht mehr gefragt. 
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